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Rechtswidrige Störung der Jagdausübung

Open-Air-Festival 
im Revier

Mark G. v .Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

1. „Wird das Eigentum in an-
derer Weise als durch Entzie-
hung oder Vorenthaltung des 
Besitzes beeinträchtigt, so 
kann der Eigentümer von 
dem Störer die Beseitigung 
der Beeinträchtigung verlan-
gen. Sind weitere Beeinträch-
tigungen zu befürchten, so 
kann der Eigentümer auf Un-
terlassung klagen.

Der Anspruch ist ausge-
schlossen, wenn der Eigentü-
mer zur Duldung verpflichtet 
ist.“  § 1004 Bürgerliches Ge-
setzbuch
2. „Der Eigentümer eines 
Grundstücks kann ... Einwir-
kungen von einem anderen 
Grundstück insoweit nicht 
verbieten, als sie die Benut-
zung seines Grundstücks 
nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigen.

Das Gleiche gilt insoweit, 
als eine wesentliche Beein-
trächtigung durch eine orts-
übliche Benutzung des ande-
ren Grundstücks herbeige-
führt wird und nicht durch 
Maßnahmen verhindert wer-
den kann, die Benutzern die-
ser Art wirtschaftlich zumut-
bar sind.“ § 906 Bürgerliches 
Gesetzbuch

II. Der Sachverhalt

Die Gemeinde A. beabsichtig-
te, ein gemeindeeigenes 
Grundstück zur Durchfüh-
rung eines Musikfestivals zu 
verpachten. Das Grundstück 

lag außerhalb des Ortes in der 
freien Landschaft und ge-
hörte zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk.

Bereits in den vergangenen 
Jahren hatten sich die Jagd-
pächter bei gleichartigen Ver-
anstaltungen auf dem Grund-
stück über erhebliche Stö-
rungen beschwert, insbeson-
dere durch die hohe Zahl von 
Besuchern und die unge-
wöhnlich laute Musik zu jeder 
Tageszeit. Als erneut ein sol-
ches Festival veranstaltet wer-
den sollte, beantragten sie bei 
Gericht eine einstweilige Ver-
fügung gegen die Gemeinde 
auf Unterlassung der Verpach-
tung ihres Grundstücks.

Das Landgericht unter-
sagte der Gemeinde, ihr 
Grundstück dem Musikver-
anstalter zur Durchführung 
des Festivals zur Verfügung 
zu stellen. Die Gemeinde 
wollte sich damit nicht abfin-
den und legte Berufung ein.

III. Das Urteil

Das Oberlandesgericht gab 
den Jagdpächtern ebenfalls 
Recht. Es wies die Berufung 
zurück, weil die zu erwar-
tenden Störungen der Jagd-
ausübung rechtswidrig seien 
und von der Gemeinde durch 
die geplante Zur-Verfügung-
Stellung ihres Grundstücks 
mitverursacht würden.
Das Jagdausübungsrecht des 
Jagdpächters sei ein absolutes 
Recht. Wer es rechtswidrig 
und schuldhaft verletzt, sei 
zu Schadensersatz verpflich-

tet; wer es rechtswidrig stört 
oder beeinträchtigt, habe das 
zu unterlassen. In Eilfällen 
könne bei erheblichen Stö-
rungen eine einstweilige Ver-
fügung beantragt werden. 

Ein solcher Eilfall mit er-
heblichen Störungen sei hier 
gegeben. Dabei sei unerheb-
lich, dass die Gemeinde die 
Störungen nicht selbst verur-
sache, sondern die Musikver-
anstalter und ihre Bands. 
Denn eine rechtswidrige Be-
einträchtigung durch die Ge-
meinde liege bereits darin, 
dass sie ihr Grundstück dem 
Veranstalter für das Festival 
zur Verfügung stelle.

Der Verpächter eines 
Grundstücks sei schon dann 
als Störer einzustufen, wenn 
er die vom Grundstückspäch-
ter ausgehenden Störungen  
entweder veranlasst habe 
oder aufrechterhalte und in 
der Lage sei, sie zu beseitigen. 
Das sei hier der Fall.

Aufgrund der Vorkomm-
nisse in der Vergangenheit 
sei der Gemeinde bekannt, 
dass mit einem Festival zu 
rechnen sei, zu dem in den 
vergangenen Jahren jeweils 
mehrere tausend Besucher 
erschienen seien. Die unge-
wöhnlich laute Musik rund 
um die Uhr habe bereits zu 
erheblichen Beanstandun-
gen der Jagdpächter wegen 
der damit verursachten Stö-
rungen geführt. Wenn die 
Gemeinde ihr Grundstück 
trotz dieser Proteste wieder 
für dieses Festival zur Verfü-J
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gung stelle, so veranlasse 
und ermögliche sie mitur-
sächlich die zu erwartenden 
Störungen, obwohl sie sie 
ohne weiteres verhindern 
könne.

Die von den Jagdpächtern 
durch eidesstattliche Versi-
cherung bestätigten Stö-
rungen seien glaubhaft und 
beeinträchtigten ihr Jagd-
ausübungsrecht in unzumut-
barer Weise. Sie überschrit-
ten das am Ort des Grund-
stücks übliche Maß, seien 
deshalb rechtswidrig und 
müssten nicht hingenom-
men werden. Auch eine nur 
zeitweilige Vertreibung des 
Wildes stelle eine schwer-
wiegende, rechtswidrige Stö-
rung des Jagdausübungs-
rechts dar. Oberlandesge-
richt Koblenz, Urteil vom 
11.6.1985 – 1 U 679/85 –

IV. Anmerkungen

Das vorstehende Urteil zählt 
zu den Grundsatzentschei-
dungen zur Abwehr rechts-
widriger Störungen und Be-
einträchtigungen des Jagd-
ausübungsrechts. Der Eigen-
tümer eines Grundstücks ist 
zwar grundsätzlich befugt, 
sein Grundstück nach freiem 
Belieben zu nutzen, also auch 
anderen zur Nutzung zu über-
lassen. Diese Befugnis endet 
aber dort, wo dadurch in 
Rechte anderer – hier das 
fremde Jagdausübungsrecht – 
rechtswidrig eingegriffen 
wird. 

1. Rechtswidrige 

Störungen

„Rechtswidrig“ ist eine Stö-
rung/Beeinträchtigung, wenn 
sie 1. wesentlich und zusätz-
lich 2. „nicht ortsüblich“ ist. 

Das ergibt sich aus dem 
Grundgedanken des § 906 
Bürgerliches Gesetzbuch.

Nach dieser Vorschrift sind 
wesentliche Beeinträchti-
gungen/Störungen eines 
Grundstücks von einem an-
deren Grundstück nur dann 
hinzunehmen, wenn sie orts-
üblich sind, das heißt wenn 
sie an dieser Stelle durch eine 
dort übliche Benutzung des 
anderen Grundstücks herbei-
geführt werden. Maßgebend 
ist also, dass in der Umge-
bung des Grundstücks solche 
Störungen üblich sind. Dieser 
für das Eigentum geltende 
Grundsatz gilt auch für das 
Jagdausübungsrecht, da beide 
absolute Rechte sind.

„Wesentlich“ ist eine Stö-
rung/Beeinträchtigung, wenn 
sie die Ausübung der Jagd oder 
der Hege mehr als nur kurz-

fristig und geringfügig stört, 
behindert oder gar unmöglich 
macht, zum Beispiel wenn da-
durch die Fortpflanzung des 
Wildes beeinträchtigt, die Er-
füllung des Abschuss planes 
infolge Vergrämung und Ab-
wanderung vereitelt oder die 
Bekämpfung von Wildseu-
chen erschwert wird. 

Ob das der Fall ist, muss 
im Streitfall von einem Sach-
verständigen geklärt werden. 
Maßgebend für sein Gutach-
ten sind die gestörten und 
verdrängten Wildarten, die 
Dauer der Abwanderung, die 
Bedeutung der betroffenen 
Umgebung für das Wild als 
Einstands- und Äsungsgebiet, 
Brut-, Setz- und Ruhezone 
usw. In der Regel hängt der 
Ausgang des Verfahrens ganz 
entscheidend vom Ergebnis 
dieses Gutachtens ab. 

Eine Beeinträchtigung/
Störung ist „nicht ortsüb-
lich“, wenn sie in der gege-
benen Umgebung einen 
Fremdkörper darstellt, zum 
Beispiel wenn in einer ru-
higen Feld- und Wiesenland-
schaft oder im Wald ein 
Grundstück als Übungsgelän-
de für Reiter, Hundeausbil-
dungsstelle, Modellflugplatz 
oder Freilichtbühne genutzt 
wird (siehe hierzu auch WuH 
– Exklusiv Nr. 27 „Jagdrecht 
(2)“, S. 30 – 42 mit zahlreichen 
Hinweisen).

Umgekehrt kann eine Stö-
rung ortsüblich und daher 
hinzunehmen sein, wenn 
zum Beispiel neben einem 
Sägewerk eine weitere, ähn-
liche Störquelle geschaffen 
wird, weil hier die Umgebung 
bereits „vorbelastet“ ist. 

Zur Beantwortung der Fra-
ge, was ortsüblich ist, ist oft 
ein Blick in den Flächennut-
zungsplan der Gemeinde sehr 
hilfreich. Aus diesem Plan 
kann man nämlich ersehen, 
welche Nutzung für das (stö-
rende) Grundstück vorgesehen 

Ein Open-Air-Festival ist keine Sache, der man sich einfach ergeben muss. Wenn Zigtausende ins 

Revier strömen und die Jagdausübung empfindlich stören, kann der Jagdpächter sich wehren.

 WILD UND HUND  14/2007 107

F
O

T
O

: 
B

U
R

K
H

A
R

D
 F

IS
C

H
E

R

106_108_JVG_299_Openair.indd   107 04.07.2007   13:13:35 Uhr



108 WILD UND HUND  14/2007

MAGAZIN R JAGDRECHT

ist (zum Beispiel Landwirt-
schaft, Wald, Bebauung, Ver-
kehr u. a.).

2. Rechtmäßige 

Störungen

Rechtmäßig sind Störungen/
Beeinträchtigungen, wenn sie 
gegenüber dem Jagdausü-
bungsberechtigten auf einem 
Rechtsgrund beruhen und da-
her von ihm hinzunehmen 
sind. Hierzu gehören vor 
allem Eingriffe aufgrund  ord-
nungsgemäßer Land-, Forst- 
oder Fischereiwirtschaft (zum 
Beispiel notwendige abend-
liche Feldarbeit, geänderter 
Fruchtanbau, Übergang von 
Feldwirtschaft zu Weidewirt-
schaft und umgekehrt) sowie 
aufgrund des allgemeinen 
Rechts zum Betreten des 
Waldes und der freien Land-
schaft (Spaziergänger, Jogger, 
Radfahrer, Reiter, jeweils im 
Rahmen des Erlaubten). 

Verboten und damit rechts-
widrig ist in der Regel (Lan-
desrecht beachten) das Betre-
ten von Forstkulturen, Di-
ckungen und gesperrten 
Waldflächen sowie von  land-
wirtschaftlich genutzten Flä-
chen von der Bestellung bis 
zur Ernte und  Grünflächen 
während des Aufwuchses und 
der Beweidung. In Wild-
schutz- und Naturschutzge-
bieten  besteht oft ein Wege- 
und Anleingebot, so dass das 
Betreten außerhalb der Wege 
sowie das unangeleinte Mit-
führen von Hunden unter-
sagt ist.

Ist das Betreten erlaubt, so 
darf es nur zum Zwecke der 
Erholung geschehen und nur 
so erfolgen, dass die Natur 
nicht gestört wird. Eine ge-
werbliche oder wettkampf-
mäßige Nutzung wird daher 
vom allgemeinen Betretungs-
recht nicht gedeckt. 

Joggen und Walken sowie 
Schifahren und Rodeln gehö-
ren noch zum Betretungs-
recht, Reiten und Radeln sind 
– je nach Landesrecht – 
grundsätzlich nur auf Straßen 
und Wegen erlaubt, zum Teil 
nur auf ausgewiesenen oder 
bestimmten Wegen. Das Fah-
ren mit motorisierten Fahr-
zeugen auf  Feld- und Wald-
wegen ist Unbefugten grund-
sätzlich verboten, ebenso das 
Querfeldeinfahren mit Moun-
tainbikes oder gar Gelände-
fahrzeugen.

3. Wer ist Störer?

Je nach seiner Stellung zur 
Störung gibt es verschiedene 
Störer. „Unmittelbarer“ Störer 
ist, wer die Störung durch sein 
eigenes Handeln selbst be-
wirkt, hier also der Veranstal-
ter des Musikfestivals und die 
vom ihm engagierten Musi-
ker. „Mittelbarer“ Störer ist, 

„Joggen“ und „Walken“ gehören leider zum allgemeinen Betretungsrecht der Landschaft,

 auch wenn dadurch Wild gestört wird.
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wer die Störung eines anderen 
mitverursacht, sie also zum 
Beispiel veranlasst, unterstützt 
oder gestattet („Hintermann“). 

Deshalb ist auch der Ei-
gentümer eines Grundstücks 
Störer, wenn er sein Grund-
stück für eine störende Nut-
zung zur Verfügung stellt, ob-
wohl der Lärm unmittelbar 
von anderen, den Musikern 
und den Zuhörern, ausgeht. 
Er hat die rechtliche Möglich-
keit, die störende Nutzung 
auf seinem Grundstück zu 
unterbinden.  

Sowohl der Grundeigentü-
mer als auch der Veranstalter 
sind daher für die Störungen 
verantwortlich: Ersterer hat 
es zu unterlassen, sein Grund-
stück für die störende Musik 
zur Verfügung zu stellen, letz-
terer hat es zu unterlassen, 
die störende Aufführung 
durchzuführen (vgl. hierzu 
auch Oberlandesgericht Saar-
brücken, Urteil vom 
16.1.1990 – 2 U 153/87 – in 
WuH Exklusiv Nr. 27 „Jagd-
recht (2)“, S. 39 - 40).

V. Ergebnis

1. Wird die Ausübung der 
Jagd oder die Hege rechtswid-
rig gestört, so kann der Jagd-
ausübungsberechtigte Unter-
lassung verlangen. In Eilfäl-
len ist eine einstweilige Ver-
fügung zu beantragen.
2. Eine Störung ist rechtswid-
rig, wenn sie „wesentlich“ und 
„nicht ortsüblich“ ist (Fremd-
körper in der Umgebung).
3. Unwesentliche und orts-
übliche Störungen sind hin-
zunehmen, ebenso solche, 
die nach dem Gesetz erlaubt 
sind (zum Beispiel aufgrund 
des allgemeinen Betretungs-
rechts).
4. Störer ist nicht nur derje-
nige, der den Lärm verur-
sacht, sondern auch derjeni-
ge, der sein Grundstück für 
diese Nutzung zur Verfügung 
stellt. R
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